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GYMNASIUM ALSFELD



Grundsätze zum Umgang mit Fehlzeiten 
an der Gymnasialen Oberstufe der ASS

Informationen an Schüler und Eltern beim Eintritt in die GO
Gesetzliche Grundlagen
· Unterrichtsversäumnisse (OAVO § 6)

Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler Unterricht oder verpflichtende Schulveranstaltungen, müssen die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler spätestens am dritten Versäumnistag der Schule den Grund des Fernbleibens schriftlich mitteilen. Die Schule kann in begründeten Einzelfällen nach vorheriger Ankündigung verlangen, dass die Versäumnisgründe durch Vorlage eines ärztlichen Attestes, dessen Kosten die Unterhaltspflichtigen zu tragen haben, nachgewiesen werden. Das gilt auch für Prüfungen. 

· Mündliche und sonstige Leistungen (OAVO §9,3)

Für die Bewertung der Leistungen am Ende eines Schulhalbjahres sind die im Unterricht kontinuierlich erbrachten Leistungen mindestens so bedeutsam wie die Ergebnisse der Leistungsnachweise. Zu den im Unterricht kontinuierlich erbrachten Leistungen gehören vor allem die Mitarbeit im Unterricht, Versuchsbeschreibungen und –auswertungen, Protokolle, schriftliche Ausarbeitungen, Präsentationen, Hausaufgaben, Referate oder solche schriftlichen Leistungen, welche die Schülerin oder der Schüler in Absprache mit der Lehrkraft des jeweiligen Kurses im Zusammenhang mit Unterrichtsinhalten auf eigenen Wunsch erbringt. 
Leistungsnachweise im Sinne dieser Verordnung sind

a) Klausuren, b) Referate und Präsentationen, c) umfassende schriftliche Ausarbeitungen, d) mündliche Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen gemäß § 14 (8), e) fachpraktische Prüfungen in den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel, f) besondere Fachprüfungen im Fach Sport mit sportpraktischen und –theoretischen Anteilen.
· Ordnungsmaßnahmen (HSchG § 82,8)
Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 7 und 8 (d.h. Androhung der Verweisung von der besuchten Schule bzw. Verweisung von der besuchten Schule) sind ferner bei nicht mehr vollzeitpflichtigen Schülerinnen und Schülern zulässig, die eine weiterführende Schule besuchen, wenn

1. die Schülerin oder der Schüler im Verlauf von sechs zusammenhängenden Unterrichtswochen insgesamt mindestens sechs Unterrichtstage dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben ist; vor einer Entscheidung ist ihr oder ihm, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern den Eltern, schriftlich der Rat zu erteilen, die Schule zu verlassen;

2. durch die wiederholte und unentschuldigte Abwesenheit der Schülerin oder des Schülers bei angekündigten schriftlichen Leistungsnachweisen in mindestens zwei Unterrichtsfächern oder Lernbereichen keine Möglichkeit besteht, die schriftlichen Leistungen zu bewerten, und dies rechtzeitig vorher angekündigt wurde. Besondere Bestimmungen über die Teilnahme am Unterricht und über schriftliche Arbeiten bleiben unberührt.

Entschuldigung von Fehlstunden
· Die  volljährige Schülerin/der volljährige Schüler bzw. ein Erziehungsberechtigter beantragt die Entschuldigung  der  Fehlstunden beim Klassenlehrer (E-Phase) bzw. Tutor (Q-Phase) binnen 3 Tagen. Im Falle einer Entschuldigung   zeichnet dieser die Fehlzeiten  auf der Versäumnisliste der Schülerin/des Schülers ab. Erst nach erfolgter Gegenzeichnung des Klassenlehrers/Tutors entschuldigen die Fachlehrer die Fehlzeiten. Die Versäumnisliste sollte dem Fachlehrer in der ersten Unterrichtsstunde nach der Abzeichnung durch den Klassenlehrer/Tutor vorgelegt werden. Sollte eine Schülerin/ein Schüler längerfristig erkranken und nicht binnen 3 Tagen wieder zum Unterricht erscheinen, ist der Antrag auf Entschuldigung per Telefon oder Fax ans Sekretariat zu richten, damit die Kollegen rechtzeitig informiert werden können. Verspätet eingereichte Entschuldigungsanträge müssen nicht mehr anerkannt werden!
· Bei längerfristigen Erkrankungen (ab 3 Tagen) wird eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt.
· Fehlt eine Schülerin/ein Schüler krankheitsbedingt bei einem schriftlichen Leistungsnachweis, kann im Wiederholungsfall oder bei begründetem Verdacht die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden (siehe: OAVO; § 6). Der Fachlehrer, bei dem der Schüler einen schriftlichen Leistungsnachweis versäumt hat, informiert den Klassenlehrer bzw. Tutor, damit dieser eine Übersicht über ein etwaiges gehäuftes Fehlen hat.  Für Abwesenheiten, die im Voraus geplant werden können (z.B. nicht außerhalb der Unterrichtszeit verlegbare Arzttermine, nicht außerhalb der Unterrichtszeit verlegbare Führerscheinprüfung, wichtige Familienfeiern, nicht außerhalb der Unterrichtszeit verlegbare Bewerbungstermine etc.), wird die Entschuldigung vorab beim Klassenlehrer/Tutor beantragt . Betrifft die Abwesenheit einen festgesetzten Klausur- oder Überprüfungstermin, ist der zuständige Fachlehrer vorab zu informieren. Übersteigt die Abwesenheit den Zeitraum von zwei Unterrichtstagen oder geht es um eine Beurlaubung direkt vor den Ferien, ist ein Antrag auf Unterrichtsbefreiung bei der Schulleiterin zu stellen. Die dazu notwendigen Formulare gibt es in den Sekretariaten.
· Nicht als Fehlstunden in den Fachunterrichten gilt die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen (z.B. Theater- oder Konzertproben und –aufführungen, Exkursionen, SV-Arbeit, Schüleraustausch). Dazu gehören auch mehrstündige  Klausuren oder Überprüfungen in anderen Fächern.
· Nicht entschuldigt werden Fahrstunden, das „Verschlafen“ oder andere Fehlgründe, die der Schüler zu verantworten hat sowie die Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen, die weder durch den Klassenlehrer/Tutor noch die Schulleiterin auf Antrag genehmigt wurden.
· Die volljährige Schülerin/der volljährige Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, die Entschuldigung der  vor der Noteneingabe kurzfristig noch entstandenen Fehlzeiten zeitnah zu beantragen. Nachträgliche Änderungen der Zeugnisse sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
Konsequenzen unentschuldigter Fehlstunden
· Das unentschuldigte Versäumen einer Klausur/angekündigten Überprüfung zieht eine Bewertung derselben  mit 0 Punkten nach sich.
· Fehlt eine Schülerin/ein Schüler unentschuldigt, kann die Mitarbeit in dieser Stunde mit 0P bewertet werden.
· Häufiges Zuspätkommen kann zu Fehlstunden aufsummiert werden.
· Im Einzelfall kann bei jedem Fehlen einer Schülerin/eines Schülers ein ärztliches Attest verlangt werden (d.h. nicht erst vom 3. Fehltag an).
· Notenabzüge, die formelhaft (z.B. nach dem prozentualen Anteil der Fehlzeiten) ermittelt werden, sind laut OAVO nicht zulässig.
Informationspflicht des Fachlehrers

· Zu Beginn des Schuljahres informiert jede Fachlehrerin/jeder Fachlehrer – neben den fachlichen Anforderungen und der Leistungsbewertung – auch über den Umgang mit Fehlzeiten. Diese Information wird im Kursheft dokumentiert.
· Bei entschuldigtem Versäumen einer Klausur bzw. einer Klausurersatzleistung (Präsentation etc.) oder eines praktischen Leistungsnachweises sollte wegen der Vergleichbarkeit grundsätzlich eine Nachklausur bzw. ein neuer Prüfungstermin  angeboten werden. Handelt es sich um eine versäumte Klausur, sollte zu den bekannten Nachschreibterminen nachgeschrieben werden. Ist dies nicht möglich kann sie frühestens am ersten Tag stattfinden, an dem die Schülerin/der Schüler Unterricht im Fach der versäumten Klausur hat. 

Beratung und Information der Schüler und Eltern

Bei Feststellung erhöhter Fehlzeiten informiert die betroffene Fachlehrerin/der betroffene Fachlehrerden jeweiligen  Klassenlehrer bzw. Tutor darüber. Dieser eruiert, ob die jeweilige Schülerin/der jeweilige Schüler auch bei weiteren KollegInnen gehäuft fehlt. Danach erfolgt die schriftliche Information des Schülerin/des Schülers über die Fehlstunden mit dem Angebot einer Beratung. Sofern die volljährige Schülerin/der volljährige Schüler der Information der Eltern nicht widersprochen hat, werden auch diese informiert. Sowohl die schriftliche Information als auch das Protokoll  des Beratungsgesprächs werden in der Schülerakte dokumentiert .Zur Beratung können Fachlehrer sowie die Schulleitung hinzugezogen werden.
Zurück in die Schülerakte

Von den oben angeführten Regelungen zum Umgang mit Fehlzeiten in der Gymnasialen Oberstufe der ASS haben wir Kenntnis genommen.

Ort/Datum

Unterschrift der Schülerin/des Schülers und der Erziehungsberechtigten
